
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/1903
20. Wahlperiode 29.02.2024

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten  Sophia Schiebe, Martin Habersaat und Marc 
Timmer (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Justiz und Gesundheit 

Berufliche und schulische Bildungsangebote für erwachsene Gefangene in 
Schleswig-Holstein 

1. Welche schulischen Bildungsangebote gibt es für Strafgefangene im Erwach-
senenvollzug in Schleswig-Holstein? (Bitte aufschlüsseln nach Justizvollzugs-
anstalten, Anzahl der Ausbildungsplätze und Angebote für weibliche Gefan-
gene)

Antwort:

Berufsausbildung:
Abschlussbezogene schulische und berufliche Qualifizierungsangebote werden
grundsätzlich in der Zentralen Ausbildungsanstalt Neumünster (§ 34 LStVollzG SH)
vorgehalten.

Der notwendige Berufsschulunterricht wird durch die Walter-Lehmkuhl-Schule und die
Elly-Heuß-Knapp-Schule erteilt. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung - verbun-
den mit dem erfolgreichen Besuch der Berufsschule - schließt den Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss ein. Unter bestimmten Voraussetzungen kann mit der Be-
rufsausbildung auch der Mittlere Schulabschluss erworben werden (Notendurch-
schnitt mindestens 3,0 und ausreichende Fremdsprachenkenntnisse).

In der JVA Lübeck besteht zudem das Angebot zur Vorbereitung auf eine Externen-
prüfung zum Berufsabschluss Koch. Zudem kann in der JVA Lübeck die Vorbereitung
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auf den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss unterstützt werden. Diese Ange-
bote richten sich insbesondere an Gefangene, bei denen eine Verlegung in die Zent-
rale Ausbildungsanstalt nicht möglich ist. 
 
Weitere schulische und (vor)berufliche Angebote 
Orientiert an den Bedarfen der Zielgruppe werden ergänzend zu den abschlussbezo-
genen Bildungsangeboten schulische Angebote zu Spracherwerb, Alphabetisierung, 
Elementarbildung/schulische Grundbildung vorgehalten. Das berufliche Ausbildungs-
angebot wird ergänzt durch weitere Angebote der beruflichen Teilqualifizierung in ver-
schiedenen Berufsfeldern.  
 
Berufswegeplanung: 
Um ein möglichst passgenaues Angebot von Qualifizierung, Arbeitstherapie und –trai-
ning sowie Arbeit für Gefangene im Rahmen der Vollzugsplanung (§ 9 LStVollzG SH) 
vorzusehen, soll zeitnah zum Haftantritt insbesondere der Bedarf und das Interesse 
für die Aufnahme einer (vor)beruflichen Qualifizierung im Vollzug ermittelt werden.  
Dies erfolgt auch durch mehrtägige bzw. –wöchige Angebote unter der Bezeichnung 
Berufswegeplanung I: Berufliche Ausgangsanalyse. Diese sind als Einstiegsmodul für 
eine Qualifizierung im Vollzug konzipiert und deshalb den Qualifizierungsmaßnahmen 
zugeordnet.  
 
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung wird ein mehrwöchiges Bewerbertraining 
zur Vorbereitung und Unterstützung der Arbeitsmarktintegration nach der Haft ange-
boten. Ergänzend oder alternativ dazu kann ein Einzelcoaching erfolgen. 
 
Diese arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorbereitung (Berufswegeplanung II) erfolgt 
im Rahmen der Eingliederungsplanung (§ 10 LStVollzG SH) und unterstützt auch die 
Vorbereitung der Nachsorge durch die Bewährungshilfe und Integrationsbegleitun-
gen, die bereits während der Entlassungsvorbereitung ihre Aufgabenwahrnehmung 
beginnt (§ 27 Abs. 2 ResOG). 
 
Das Angebot umfasst unter anderem die Vermittlung von bewerbungsorientierten 
EDV-Grundkenntnissen sowie Medienkompetenz. Das Angebot ist deshalb den Qua-
lifizierungsmaßnahmen zugeordnet. 

 
Eine detaillierte Übersicht zu den Angeboten in den Anstalten ist der Anlage 1 zu ent-
nehmen. 
 
 

2. Welche beruflichen Bildungsangebote gibt es für Strafgefangene im Erwach-
senenvollzug in Schleswig-Holstein? (Bitte aufschlüsseln nach Justizvollzugs-
anstalten, Anzahl der Ausbildungsplätze und Angebote für weibliche Gefan-
gene) 
 
Antwort:  
 
Siehe Anlage 2. 
 

3. Welche Angebote stehen auch Untersuchungsgefangenen zur Verfügung? 
 
Antwort: 
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Mit dem Ziel einer möglichst optimalen Nutzung der Haftzeit für schulische und beruf-
liche Qualifizierungsmaßnahmen stehen alle schulischen und beruflichen Qualifizie-
rungsangebote auch Untersuchungsgefangenen offen. Dies gilt auch für die ab-
schlussbezogenen Schulkurse wie auch fürdie Dualen Ausbildungsangebote.  

Der gesetzlichen Anforderung des § 21 UVollzG, wonach geeigneten Untersuchungs-
gefangenen - vorbehaltlich der besonderen Bedingungen der Untersuchungshaft - 
Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbesserung schulischer und beruflicher Kennt-
nisse gegeben werden soll, wird damit entsprochen. Eine Verpflichtung zur Teil-
nahme an schulischen oder beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen besteht ebenso 
wie für den Bereich der Arbeit nicht. 

 
4. Welche formalen Bildungs- bzw. Ausbildungsabschlüsse können Strafgefan-

gene im Erwachsenenvollzug erreichen? (Bitte aufschlüsseln nach Justizvoll-
zugsanstalten und Angebote für weibliche Gefangene) 
 
Antwort: 
 
Siehe Anlagen 1 und 2. 
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